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Regeste

Regeste Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen
Motorfahrzeugführer (Chauffeurverordnung; ARV). Auf selbständigerwerbende
Fahrzeugführer, die daneben keine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer ausüben, sind die
Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit (Art. 4-9) nicht anwendbar (Art. 1 Abs. 3).
Im übrigen unterstehen sie im vollen Umfang der ARV, insbesondere den Vorschriften über
den Fahrtschreiber (Art. 11 ff).

Regeste Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles (ordonnance concernant les chauffeurs; OTR). Conformément à l'art.
1 al. 3 OTR, les chauffeurs indépendants qui n'exercent aucune activité lucrative en qualité
de salariés ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail et du repos (art. 4 à 9).
Pour le reste, l'OTR leur est applicable sans restriction, notamment en ce qui concerne les
prescriptions relatives au tachygraphe (art. 11 ss.).

Regesto Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di
veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLRA). Conformemente all'art. 1 cpv. 3 OLRA,
i conducenti indipendenti che non esercitano un'attività quali lavoratori, non sottostanno
alle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo (art. 4 a 9). Per il rimanente essi sono
soggetti senza limitazioni all'OLRA, in particolare alle sue prescrizioni relative
all'odocronografo (art. 11 segg).

Erwägungen

E. 5
Schliesslich ist der Beschwerdeführer der Auffassung, die ARV sei auf ihn als Inhaber einer
Reparaturwerkstätte für Nutzfahrzeuge, der den eigenen Lastwagen zum Transport von
Material für die Erstellung seiner neuen Werkhalle geführt habe, überhaupt nicht
anwendbar. Jedenfalls habe er zureichende Gründe für diese Annahme gehabt. Der
Beschwerdeführer ist nur insoweit gemäss ARV schuldig erklärt und verurteilt worden, als
er entgegen Art. 14 Abs. 2 und 3 ARV kein neues Einlageblatt in den Fahrtschreiber
eingelegt und das darin befindliche alte Einlageblatt nicht beschriftet hatte. Sein Einwand,
die ARV sei auf ihn nicht anwendbar, könnte daher im vorneherein nur diese Verurteilung
abwenden. Er hält indessen nicht Stich. Die ARV ist auf berufsmässige
Motorfahrzeugführer und ihre Arbeitgeber anwendbar; als berufsmässig gelten ohne jede
Einschränkung selbständig und unselbständig erwerbende Motorfahrzeugführer, die mit
schweren Motorwagen Personen- und Sachtransporte besorgen ( Art. 1 Abs. 1 und 2 ARV ).
Ob das gewerbsmässig oder bloss zum eigenen Bedarf geschieht, ist belanglos. Der
Beschwerdeführer, der mit einem schweren Motorwagen einen Sachtransport ausführte,
untersteht für diesen daher der ARV (vgl. BGE 95 I 92 E. 2). Zwar sind auf ihn als



selbständigen Fahrzeugführer, der daneben keine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer ausübt,
die Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit ( Art. 4-9 ARV ) nicht anwendbar ( Art.
1 Abs. 3 ARV ). Daraus ist jedoch nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Insbesondere kann
aus dieser Vorschrift nicht gefolgert werden, er unterstehe auch den übrigen Bestimmungen
der ARV nicht; denn der Fahrtschreiber dient nicht nur der Kontrolle der Arbeits- und
Ruhezeit, sondern ebenso der Abklärung von Unfällen ( Art. 33 Abs. 3 BAV ), und er ist
vom "Fahrzeugführer", also nicht bloss von einer bestimmten Kategorie von
Fahrzeugführern ständig in Betrieb zu halten und richtig zu bedienen ( Art. 3 Abs. 4 VRV ).
Die tatsächliche Behauptung des Beschwerdeführers, in seiner Branche herrsche allgemein
die Auffassung, die Bestimmungen der ARV und insbesondere jene über den Fahrtschreiber
seien für Inhaber oder Mechaniker einer Reparaturwerkstätte für Nutzfahrzeuge nicht
anwendbar, wenn sie Fahrten BGE 104 IV 263 S. 265 mit schweren Motorwagen
ausführten, ist neu und daher unzulässig ( Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP ). Als früherem
langjährigem Berufschauffeur musste dem Beschwerdeführer nicht nur die ARV, sondern
auch die Tatsache bekannt sein, dass ihre Anwendbarkeit in besonderen Bestimmungen
geregelt ist, nur ihnen und nicht dem Verordnungstitel daher Schlüssiges und
Abschliessendes hiefür entnommen werden kann. Ein gewissenhafter Mensch hätte sich
unter solchen Umständen, selbst wenn der Verordnungstitel zu Missverständnissen Anlass
geben konnte, dadurch nicht irreführen lassen und nicht allein gestützt auf dessen allfällige
Mehrdeutigkeit einfach angenommen, er unterstehe der Verordnung nicht, sondern, falls
ihm die Bestimmungen über ihre Anwendbarkeit nicht mehr geläufig waren, sich durch
Nachschlagen oder Erkundigung von diesen Kenntnis verschafft. Der behauptete
Rechtsirrtum wäre bei der vom Beschwerdeführer zu verlangenden Sorgfalt mithin
vermeidbar gewesen; er ist daher nach Art. 20 StGB unerheblich ( BGE 99 IV 186 mit
Hinweisen).
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